
\ ÖSTERREICHIS CHER ARBEITERKAMMERTAG 

A-l041 Wien , Prinz-Eugen-Straße 20-22 Postfach 534 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Dr-Karl-Renner-Ring 3 
1010 Wien 

Ihre Zeichen 

Betreff: 

- ßetriiTtl.t:SETiENT��l 
ZI. ... "-- . �_... . ., -c,!1 -

Datum: �-3. JUL\1987 

l 0. ..3. Juli 1987 
I Verteilt_===-==" ===::t::===:.J 

Unsere Zeichen 4elt:!:�= 
LJ-ZB-2111 Durchwahl 456 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Zivildienstgesetz geändert 
werden soll (ZOG-Novelle 1987); 
Stellungnahme 

Datum 

29.6.1987 

Der Österreichische Arbeiterkammertag Ubersendet 25 Exemplare seiner Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Gesetzentwurf zur gefälligen Infor­

mation. 

Der Präsident: Der Kammeramtsdirektor: 

;�� 

Beilagen 

.. , 
.. ,!-.�. � , . ... -....... 

.. 

:' � 

Telegramme: Arbkammer Wien Telex 131690 
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An das 

ßundesministeriulfI für Inneres 
Postfach 100 
1014 �-Jien 

. ' : .  , It! ',. ', , ' , . I .::, 

�1.������115-III/5/87 LJ/Mag Ku/2111 

! . ' H 

Entwurf eines Bundesgesetzes, mit 
dem das Zivildienstgesetz gc�n dert 
�/erclen soll (ZDG-Novcllc: 1987); 
Ste 11 uflg nalll�_

C! _________ _ 

16.6.1987 

Ue"1 Ö sterreichi schen Arbeiterkammcr tag wurde der Entwurf eines Bundcsgcsetzes� 

mit dem das Zivi1�lenstgesctz geändert werden soil, zur Stellungnahme über­

mittelt. 

D�m Österreichischen Arbeiterkammertag ist es nicht mögl ich , in der vom 

do Bund e sm irl ist erium vorgesehenen unangemessen kurzen Begutachtungsfrist 

die Kammern für Arbeiter und Angestellte zu befassen und sodann eine Stel­

lungnahme abzugeb�n. Es wurde daher um Er streckung der Begutachtungsfrist 

ersucht. 

Gerade für die [inführung neuer gerichtlicll strafbarer Tatbestände durch 

gesetzl iche Regcl �ngen außerhalb des Strafgesct2�uchcs ist eine gründl iche 

Erörterung angebracht . Steht doch eine solche Vorgangswei se den Zielsetzun­

gen der Straft'eclltsreform nach Entk riminal i si crung des Strafrechts entgt'gen. 

Auch der Gesetzgeber des Zivildienstgesetzes gi11a im Jahre 1974 davon aus, 

Verletzungün von Fflichtcn im Ruhmen dl?s Z'ivild;pnst0s wegen der unterschied' 
1; ehen SLruklur von Zi vil- und Pröscnzdi ans t, anu(;!rs als nach dem �1i1 itär­
strafrec.;ht, grundsäU 1; eh als Venia 1 tungs li b crtr (;!tuf1 g zu normi eren. (Fess 1 et'­

Stumpf, KUr'7.koramr�ntar ZUlII ZOG t Juri cl; ca- Ver 18g 1976 t Sci te 94) • 

I.> " , 

. / . 
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" 

1m Hinblick auf die Proble�atik von Vorstrafen, insbesondere für das 

berufl i ehe �JeiterkoliIIiH�n der ßet roffenen , ersehei nt es aueh im gegenständ­

lichen Fall vertretbar, den Nichtantrit t des Zivildienstes mit Verwaltungs­

strafe zu ahnden. 

Überdies erscheint die Einbez i ellung von Mentalreservationen als Tatbild­

merkmal in den Tatbestand des neuerl § 58 ZUG bedenklich , weil es wohl 

kaum möglich sein wird, ein Verhalten zweifelsfrei als I'Verweigerung des 

Zivildienstes für inlliler" zu beurteilen. 

Der Österrcichische Arbeiterkalllmertag ersucht, seine Ausführungen zu 

berücksichtigen. 

Der Präsident: 
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